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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Volmer und der Fraktion DIE GRÜNEN 
— Drucksache 11/5237 — 

Aktivitäten des südkoreanischen Geheimdienstes in der Bundesrepublik 
Deutschland 

Der Bundesminister des Innern hat mit Schreiben vom 20. Oktober 
1989 — IS 2 — 601 428 — KOR/O — die Kleine Anfrage namens der 
Bundesregierung wie folgt beantwortet: 

Laut der südkoreanischen Tagespresse wurden im Juli Beamte des 
südkoreanischen Geheimdienstes in die Bundesrepublik Deutschland 
geschickt, um gegen hier lebende Südkoreaner vorzugehen (Donga-
Ilbo, 3. Juli). Hauptziel der Aktivitäten ist die „Germ an  Connection" im 
Zusammenhang mit Nordkoreareisen südkoreanischer Abgeordneter 
und Studenten. Laut Donga-Ilbo vom 5. Juli hat der südkoreanische 
Außenminister Choi Ho Chung bei seinem Besuch in der Bundesrepu-
blik Deutschland darüber auch mit dem Bundesminister des Auswärti-
gen, Genscher, gesprochen. „Da die Opera tion der Staatssicherheitsbe-
amten im Ausland die Möglichkeit enthält, einen diplomatischen Kon-
flikt zu verursachen, wolle sie sich (die Regierung) bei den nachrichten-
dienstlich tätigen Abteilungen der betroffenen Länder (Bundesrepublik 
Deutschland und Japan) nach der Zusammenarbeit (der Südkoreaner, 
die Nordkorea besuchten, mit südkoreanischen Organisationen in der 
Bundesrepublik Deutschland) erkundigen und um die Zustimmung zu 
der Operation südkoreanischer Beamter in den beiden Ländern (Bun-
desrepublik Deutschland und Japan) bitten." (Donga-Ilbo 3. Ju li.) 

1. Wie hat die Bundesregierung auf diese Anfrage reagiert? Hat sie 
der Tätigkeit südkoreanischer Geheimdienstagenten auf dem 
Boden der Bundesrepublik Deutschland zugestimmt? 

Eine Reaktion war nicht erforderlich, da eine Anfrage im Sinne 
der Vorbemerkung zu Frage 1 nicht an die Bundesregierung 
gerichtet worden ist. Demzufolge hat die Bundesregierung auch 
einer Tätigkeit im Sinne der Fragestellung nicht zugestimmt. 

2. Hält die Bundesregierung solche Aktivitäten südkoreanischer 
Geheimdienstagenten für vereinbar mit dem Schutz der Bürger-
rechte der hier lebenden Südkoreaner und den Gesetzen der Bun-
desrepublik Deutschland? 
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Die Frage ist gegenstandslos, siehe Antwort zu Frage 1. 

3. Laut der Zeitung „Han Gyo Re Shinmun" vom 4. Juli untersuchen 
die südkoreanischen Behörden auch, ob die Alte rnative Liste Berlin, 
die SPD und die Allgemeinen Studentenausschüsse der Universitä-
ten München, Frankfurt und der FU Berlin die Vertreterin des 
südkoreanischen Studentendachverbandes Chondaehyop dabei 
unterstützt haben, zu den 13. Weltjugendfestspielen nach 
Pyöngyang/Nordkorea zu reisen. 

Hat die Bundesregierung auch ihre Zustimmung erteilt zu solchen 
Aktivitäten südkoreanischer Geheimdienstagenten gegen deutsche 
Parteien und AStAs? 

4. Was unternimmt die Bundesregierung ggf., um Aktivitäten des 
südkoreanischen Geheimdienstes gegen deutsche Parteien und 
AStAs zu unterbinden? Teilt die Bundesregierung die Meinung der 
GRÜNEN, daß solche Aktivitäten ausländischer Geheimdienste 
gegen deutsche Parteien und AStAs unverzüglich unterbunden 
werden müssen? 

Über Aktivitäten südkoreanischer Behörden in der Bundesrepu-
blik Deutschland gegen Parteien, Organisationen oder zur even-
tuellen Ausspähung hier lebender koreanischer Staatsbürger lie-
gen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor. Die Bundesre-
gierung hat zu den behaupteten Aktivitäten von Mitarbeitern 
südkoreanischer Geheimdienste gegen deutsche Parteien und 
AStAs keine Zustimmung erteilt, siehe Antwort zu Frage 1. 

5. Wann wird die Bundesregierung der südkoreanischen Regierung 
offiziell mitteilen, daß die politischen Aktivitäten deutscher Parteien 
und AStAs den südkoreanischen Geheimdienst nichts angehen, 
und sie eine Ausforschung deutscher Parteien und AStAs als 
schwerwiegenden unfreundlichen Akt gegen die Bundesrepublik 
Deutschland betrachten würde? 

Für eine Mitteilung im Sinne der Fragestellung besteht keine 
Veranlassung, siehe Antwort zu Fragen 3 und 4. 

6. Im Zusammenhang mit den Nordkorea-Reisen des südkorea-
nischen Abgeordneten W., der Studentenvertreterin G. und der 
beiden Pfarrer H. und H. setzte der südkoreanische Geheimdienst 
die „German Connection" in die Welt. Konkret werden der Vorsit-
zende der Berliner „Vereinigung für Demokratie in Korea e. V.", Dr. 
Ch., und der Geschäftsführer der Vereinigung, E., als „nordkorea-
nische Spione" bezeichnet, weil sie diese Reisen unterstützt haben 
sollen. 

Hält die Bundesregierung Herrn Ch. und Herrn E. ebenfalls für 
nordkoreanische Spione? Hält die Bundesregierung die „Vereini-
gung für Demokratie in Korea e. V." für eine nordkoreanische Spio-
nageorganisation? 

Die Bundesregierung sieht keinen Anlaß, sich an Spekulationen 
über den in der Frage unterstellten Sachverhalt zu beteiligen. 

7. Selbst wenn die „Vereinigung für Demokratie in Korea e. V." in 
Berlin die Nordkorea-Reisen der in Frage 6 genannten Personen 
unterstützt haben sollte, würde dies nach Auffassung der Bundesre-
gierung bereits für eine öffentliche Denunziation als „nordkoreani-
sche Spione" ausreichen? 
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Auf die Antwort zu Frage 6 wird Bezug genommen. 

8. Südkorea ist nach wie vor weit davon entfernt, elementare rechts-
staatliche Grundsätze zu beachten und wird regelmäßig im Jahres-
bericht von amnesty interna tional massiver Menschenrechtsverlet-
zungen inklusive Folter beschuldigt. 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung der GRÜNEN, daß Ge-
heimdienstagenten solcher Regime auf dem Boden der Bundes-
republik Deutschland grundsätzlich nichts verloren haben und daß 
es Aufgabe der Bundesregierung ist, solche Aktivitäten gegen hier 
lebende Koreaner und gegen deutsche Organisationen zu unter-
binden? 

9. Welche Informationen hat die Bundesregierung über die Aktivi-
täten des südkoreanischen Geheimdienstes in der Bundesrepublik 
Deutschland? Ist der Bundesregierung bekannt, daß südkorea-
nische Botschaftsangehörige und Geheimdienstagenten regelmä-
ßig hier lebende Südkoreaner überwachen, belästigen und bedro-
hen bzw. ihnen „Hinweise" geben, mit bestimmten Koreanern und 
bestimmten Deutschen besser keinen Kontakt zu pflegen? Was 
unternimmt die Bundesregierung dagegen? 

Auf die Antwort zu den Fragen 3 und 4 wird hingewiesen. 

10. Wie viele südkoreanische Botschaftsangehörige wurden wegen sol-
cher Übergriffe bisher ausgewiesen? 

Anhaltspunkte für eine unerlaubte Betätigung von Angehörigen 
der Botschaft der Republik Korea sind der Bundesregierung nicht 
bekannt. Die Frage von „Ausweisungen" wegen unterstellter 
„Übergriffe" ist bereits aus diesem Grund gegenstandslos. 

11. In welcher Form gedenkt die Bundesregierung die Aktivitäten des 
südkoreanischen Geheimdienstes beim geplanten Besuch des Prä-
sidenten der Republik Korea, Roh Tae Woo, im November anzu-
sprechen? 

Die in der Frage angesprochenen Sachverhalte beruhen auf spe-
kulativen Unterstellungen, die nicht Gegenstand von Bespre-
chungen der Bundesregierung anläßlich eines Staatsbesuches 
sein können. 

12. Welche Rollen spielen Menschenrechtsgesichtspunkte für die Han-
dels- und Außenwirtschaftspolitik der Bundesregierung gegenüber 
Südkorea und bei der Festsetzung von Importquoten für südkorea-
nische Produkte? 

Die Bundesregierung begrüßt die stetigen Fortschritte der Demo-
kratisierung und der Verwirklichung der Menschenrechte in der 
Republik Korea. Diese von der Bundesregierung grundsätzlich 
vertretene Haltung ist der koreanischen Regierung bekannt. 
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13. Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß es angesichts der 
Tatsache, daß die Zahl der politischen Gefangenen in Südkorea 
inzwischen Rekordhöhen erreicht hat, angebracht wäre, Impo rte 
aus Südkorea zu erschweren? 

Auf die Antwort zu Frage 12 wird Bezug genommen. 


